
 
 
 
 
 
 
 

GUT BERATEN 
Mag. Erich WOLF 
GEMEINDEZUSAMMEN-  
LEGUNG – WAS NUN? 
In 2014 wurden viele steirische 
Gemeinden zusammengelegt, so-
dass aus 542 mit 1.1.2015 287 
Gemeinden bestehen blieben. 
Viele dieser Gemeinden hatten in 
den Jahren davor Aufgabenberei-
che, wie Betriebsansiedelungen 
in Gewerbeparks, Freizeitbe-
triebe, Kinderbetreuungseinrich-
tungen, in GmbH’s, OG’s und 
KG’s ausgegliedert. Gründe wa-
ren, Erfüllung der Maastricht-Kon-
vergenzkriterien (Defizitvermei-
dung), mehr Flexibilität in der Ent-
scheidungsfindung und in der Per-
sonalpolitik, betriebswirtschaftli-
che Geschäftsführung, steuerli-
che Erwägungen u.a.m. 
Das Problem: Viele Gemeinden 
stehen nach dem Zusammen-
schluss mit mehreren ausgeglie-
derten Gesellschaften da und fra-
gen sich, ob nicht eine auch rei-
chen würde. Die Steuerreform 
2015 hat für manche Bereiche, 
etwa die Kindergärten (13% USt, 
statt 10%), das Problem noch ver-
schärft.  
Die Fragestellungen: Sollen die 
Gesellschaften unverändert fort-
geführt werden? Sollen diese zu-
sammengeschlossen werden? 
Soll eine Rückabwicklung auf die 
Gemeinde, etwa als BgA der KÖR 
erfolgen? Oder was sonst?  
GUTER RAT: Eine komplexe 

steuerliche Aufgabenstellung geht 
damit einher, wenn Liegenschaf-
ten und sonstiges Vermögen 
übertragen wird (ImmoESt, 
GrESt, USt) oder Mitarbeiter über-
nommen werden (arbeitsrechtli-
che Fragen). Diese und viele Fra-
gen mehr, sind im Vorfeld zu klä-
ren.  
 


